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Fahrerlaubnisbehörde  
 

Ersatzführerschein wegen Verlust oder Diebstahl 

Wenn Ihr Führerschein verloren ging oder gestohlen wurde, benötigen Sie zur 
persönlichen Antragstellung: 

• Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung 
• biometrisches Lichtbild (35 x 45 mm) 

Falls der abhanden gekommene Führerschein nicht vom Landratsamt Bautzen 
ausgestellt wurde, benötigen Sie zusätzlich eine Karteikartenabschrift der 
ausstellenden Behörde. 
Als Ersatzführerschein erhalten Sie immer den neuen Kartenführerschein. Für die 
Übergangszeit können Sie auf Wunsch eine vorläufige Fahrberechtigung erhalten. 
Beim Verlust des Führerscheines muss zudem eine formelle Eidesstattliche 
Versicherung abgenommen werden. Diese kann bei einem Notar oder bei uns 
abgegeben werden. Die Eidesstattliche Versicherung ist nicht erforderlich, wenn der 
Führerschein gestohlen und dies bei einer Polizeibehörde angezeigt wurde. Die 
Diebstahlsanzeige ist in jedem Fall jedoch vorzulegen. 

 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung: 
 
Landratsamt Bautzen,    Landratsamt Bautzen 
Fahrerlaubnisbehörde   Fahrerlaubnisbehörde 
Macherstraße 55     Rathenauplatz 1 
01917 Kamenz    02625 Bautzen 
 
E-Mail: fuehrerschein@lra-bautzen.de 
 


